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Stadt Bornheim Bürgerinformation

Stadtverwaltung Bornheim
Postanschrift:  Postfach 1140, 53308 Bornheim

Anschriften: 
Rathaus: Rathausstraße 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 0, Fax: 0 22 22 / 945 - 126
Bürgermail: info@stadt-bornheim.de
Internet:  www.bornheim.de

Amt für Kinder, Jugend und Familien:
 Brunnenallee 31, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 9437 - 0

Öffentliche Verkehrsmittel: 
Stadtbahnlinie 18 und 68: Haltestelle Bornheim Rathaus
Buslinie 633, 817 und 818: Haltestelle Rathaus

Öffnungszeiten Bürgerbüro und Infocenter:
Montag - Mittwoch 07:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag 07:30 - 18:00 Uhr
Freitag 07:30 - 12:30 Uhr
Terminvereinbarung unter 0 22 22 / 945 - 181 oder - 182

Öffnungszeiten Bauaufsicht und Bauberatung:
Montag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr

Öffnungszeiten Amt für Schulen, Soziales, Senioren  
und Integration:
Die Abteilung  für Soziales, Senioren und Integration ist am 
Mittwoch geschlossen.
Die Abteilung Schulen folgt den allgemeinen Öffnungszeiten.

Öffnungszeiten der übrigen Ämter:
Montag - Freitag  08:30 - 12:30 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 15:00 - 18:00 Uhr
 sowie nach Vereinbarung

StadtBetrieb Bornheim AöR
Donnerbachweg 15, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 27 / 9320 - 0, Fax: 0 22 27 / 9320 - 33
Mail: sbbmail@sbbonline.de
Internet: www.stadtbetrieb-bornheim.de
Hotline für Störungsmeldungen: 0 22 27 / 93 20 77
Öffentliche Verkehrsmittel:
Stadtbahnlinie 18:      Haltestelle Waldorf
Buslinie 818:                Haltestelle Waldorf (Stadtbahn)

Öffnungszeiten Stadtbetrieb mit Friedhofsverwaltung:
Montag - Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Öffnungszeiten Stadtbetrieb 
für Grünabfälle und Elektroschrott:
Montag 12:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 14:00 - 18:00 Uhr
Jeden 1. und 3. Samstag im Monat
 09:00 - 13:00 Uhr 

Stadtbücherei
Servatiusweg 19 - 23, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 938 - 565, Fax: 0 22 22 / 938 - 567
E-Mail: stadtbuecherei-bornheim@web.de
Internet:  www.stadtbuecherei-bornheim.de

Öffnungszeiten:
Montag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Dienstag  14:00 -  17:00 Uhr
Mittwoch  geschlossen
Donnerstag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:30 Uhr
Freitag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr
Samstag 09:30 - 12:30 Uhr

Anfragen von Ratsmitgliedern
Jedes Ratsmitglied kann jederzeit schriftliche Anfragen, so-
genannte kleine Anfragen, an den Bürgermeister richten, so-
fern sich diese auf Angelegenheiten der Stadt beziehen. Eine 
Antwort erfolgt innerhalb von 14 Kalendertagen. Die Anfragen 
und Antworten werden wöchentlich gesammelt und im In-
ternet unter www.bornheim.de unter „Rathaus“, „Rat & Aus-
schüsse“ veröffentlicht.

Volkshochschule Bornheim/Alfter
Alter Weiher 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 460, Fax 0 22 22 / 945 - 115
E-Mail: info@vhs-bornheim-alfter.de
Internet: www.vhs-bornheim-alfter.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 08:30 - 12:00 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr

HallenFreizeitBad Bornheim
Rilkestraße 3, 53332 Bornheim
Telefon:  0 22 22 / 3716

Öffnungszeiten des Hallenbades:
Montag - Freitag  06:30 - 08:00 Uhr Frühschwimmen 
 14:30 - 21:30 Uhr Familienbad  
Samstag, Sonntag,
Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr Familienbad 

Öffnungszeiten Sauna:
Montag - Mittwoch, 
Freitag 10:00 - 22:30 Uhr gemischte Sauna
Donnerstag  10:00 - 22:30 Uhr Damentag
Samstag 08:00 - 21:30 Uhr gemischte Sauna
Sonntag, Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr gemischte Sauna
Sauna XXL, jeden 2. Samstag im Monat (von Oktober bis April)
 08:00 -    0:00 Uhr gemischte Sauna

Ausschreibungen
Aktuelle Ausschreibungen finden Sie unter 
www.bornheim.de/rathaus/ausschreibungen;
aktuelle Stellenangebote unter
www.bornheim.de/rathaus/stellenangebote.
Öffentliche Ausschreibungen des StadtBetriebs Bornheim 
sind unter
www.stadtbetrieb-bornheim.de abrufbar.

Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel 
Mittwoch, 07.09.2016, 18 Uhr

Stadtrat 
Donnerstag, 08.09.2016, 18 Uhr

Bürgerforum „Stadtmarketing“ für das nördliche Bornheim
mit den Ortschaften Sechtem, Merten, Waldorf, Hemmerich, 
Walberberg, Kardorf, Rösberg
Dienstag, 13.09.2016, 19 Uhr, Gaststätte Vorgebirgsblick, 
Händelstraße 45, 53332 Bornheim-Merten

Ausschuss für Bürgerangelegenheiten
Mittwoch, 14.09.2016, 18 Uhr

Seniorenbeirat der Stadt Bornheim
Donnerstag, 15.09.2016, 15 Uhr

Die nächsten Sitzungen und Veranstaltungen

Die Sitzungen und Veranstaltungen sind öffentlich. Sofern 
nicht ein anderer Ort angegeben ist, finden sie im Ratssaal 
des Bornheimer Rathauses, Rathausstraße 2, 53332 Born-
heim, statt. Weitere Informationen im Internet unter www.
bornheim.de oder unter session.stadt-bornheim.de.

Amtliche Bekanntmachungen

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim

Bürgersprechstunde für Kin-
der, Jugendliche und Erwach-
sene in der Regel jeden 1. 
und 3. Donnerstag im Monat 
ab 16 Uhr.

Bitte vorher anmelden unter 
Telefon: 0 22 22 / 945 - 101.

Wartezeiten vermeiden und 
Termin vereinbaren unter 
Telefon:  0 22 22 / 945 - 181 
   oder    - 182

Alle Fraktionen bieten regel-
mäßig Sprechstunden an. Ihre 
Büros befinden sich im Serva-
tiuscenter, Servatiusweg 19-
23, Gebäude B, 3. OG.

CDU
nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 25
Fax: 0 22 22 / 945 - 511
E-Mail: cdu-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

SPD
dienstags 10 - 13 Uhr  
und nach Vereinbarung

Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 31 
Fax: 0 22 22 / 945 - 521
E-Mail: spd-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

Bündnis 90/
Die Grünen
nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 28 
 0 151 / 20 74 61 04
Fax: 0 22 22 / 945 - 541
E-Mail: gruene@rat.  
 stadt-bornheim.de

UWG/Forum
nach Vereinbarung
Hans Gerd Feldenkirchen
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 45
Fax: 0 22 27 / 90 94 27
E-Mail: h.g.feldenkirchen@
 t-online.de

FDP
montags 17:30 - 18:30 Uhr 
(außer während der Ferien) 
und nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 55
Fax: 0 22 22 / 994 - 452
E-Mail: fraktion@fdp-
 bornheim.de

Die Linke
montags 18 - 19 Uhr
Michael Lehmann
Telefon: 0 22 22 / 9 95 64 01 
E-Mail: milebo@web.de

24-Stunden-Hotline für Stö-
rungen der Wasserversor-
gung, Abwasserbeseitigung 
und Straßenbeleuchtung

Telefon: 0 22 27 / 93 20 77
oder Störungsmeldung unter 
www.bornheim.de

der Energieagentur Rhein-
Sieg in Kooperation mit der 
Verbraucherzentrale, kosten-
lose offene Sprechstunde im 
Rathaus, Raum 901,  
am 15. September 2016, 
14 - 17:30 Uhr.

Ansprechpartnerin bei der 
Stadt Bornheim: 
Manuela Domschat
Telefon: 0 22 22 / 945 - 307
E-Mail:  manuela.domschat@
stadt-bornheim.de

Sprechstunden

Bürgermeister

BürgerBüro

Fraktionen

Störungsmeldung

Energieberatung

Königstraße 31
53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 25 00
Internet:
www.bornheimerjugendtreff.de

Bornheimer 
Jugendtreff

Sondermüll wie Lacke, Lampen oder Leuchtstoffröhren können 
Bornheimer Bürgerinnen und Bürger am Montag, 19. Septem-
ber 2016, kostenlos beim Schadstoffmobil der Rhein-Sieg-Ab-
fallwirtschaftsgesellschaft (RSAG) abgeben. Es steht von 10 bis 
13 Uhr in Widdig an der Teutonenstraße (Parkplatz am Sport-
platz) und von 14.30 bis 18 Uhr in Sechtem am Staffelsweg 
(Parkplatz am Sportplatz).

Die Abgabe der schadstoffhaltigen Abfälle wie zum Beispiel Ener-
giespar- und LED-Lampen, Reste von Putz-, Reinigungs- und Pflan-
zenschutzmitteln, Spraydosen oder flüssigen Farben ist kostenlos.
Jeden Monat kommt das Schadstoffmobil in zwei Bornheimer 
Ortschaften. Zusätzlich nehmen die Entsorgungsanlagen der 
RSAG in Swisttal-Miel, Troisdorf, Sankt Augustin oder Eitorf je-
derzeit solche Abfälle entgegen.

Sondermüll kostenlos entsorgen

Die 1. Ergänzungsanordnung zur vorläufigen Besitzeinweisung 
der Bezirksregierung Köln, Dezernat 33.44, 50606 Köln, für das 
Flurbereinigungsverfahren Bornheim-Roisdorf (Az. 5 10 01) 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Bezirksregierung Köln   50667 Köln, den 15.08.2016 
Flurbereinigung Bornheim-Roisdorf Zeughausstr. 2 - 10
Az.:  33.44 - 5 10 01  Tel.: 0221/147-2033
        
1. Ergänzungsanordnung zur vorläufigen Besitzeinweisung

Im Flurbereinigungsverfahren Bornheim-Roisdorf regelt die 
vorläufige Besitzeinweisung mit den Überleitungsbestimmun-
gen vom 02.09.2013 den Übergang von Besitz und Nutzung von 
den Einlageflächen auf die damals geplanten Abfindungsflä-
chen. Zwischenzeitlich wurde der Flurbereinigungsplan aufge-
stellt und die hierdurch geplanten Abfindungsänderungen und 
Festsetzungen wurden mit der Vorlage des Flurbereinigungs-
planes bekanntgegeben. 

Im Flurbereinigungsverfahren Bornheim-Roisdorf 33.44 – 5 10 
01 - wird hiermit die 1. Ergänzungsanordnung zur vorläufigen 
Besitzeinweisung für sämtliche Änderungen der geplanten Ab-
findungen zum Flurbereinigungsplan gegenüber denjenigen 
aus dem Jahr 2013 angeordnet [§ 65 des Flurbereinigungsge-
setzes -FlurbG- in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. 
März 1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
19.12.2008 (BGBl. I S. 2794)]. Die mit Datum vom 02.09.2013 
erlassenen Überleitungsbestimmungen bleiben unverändert. 

1. Soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart wurde, gehen 
der Besitz, die Verwaltung und Nutzung der geänderten 
Grundstücke unabhängig von den in den Überleitungsbe-
stimmungen vom 02.09.2013 bestimmten Zeitpunkten mit 
Datum vom 01.10.2016 auf die Zuteilungsempfänger über. 
Die bisherigen Besitz-, Verwaltungs- und Nutzungsrechte an 
den alten Grundstücken erlöschen zu den gleichen Zeitpunk-
ten. Die sonstigen Rechtsverhältnisse, insbesondere eigen-
tumsrechtliche, bleiben unverändert. 

 
2. Die 1. Ergänzungsanordnung zur vorläufigen Besitzeinwei-

sung mit Gründen liegt zur Einsichtnahme für die Beteilig-
ten einen Monat lang, beginnend mit dem ersten Tag der 
öffentlichen Bekanntmachung dieser Besitzeinweisung, 
aus bei

a) der Gemeindeverwaltung Alfter
 In Zimmer 202 des Bauverwaltungsamtes, Am Rathaus 7, 

53347 Alfter, während der Dienststunden (Montag bis 
Donnerstag 8.00 - 12.00 Uhr, Freitag 8.00 - 12.00 Uhr, au-
ßerdem Montag, Dienstag und Mittwoch 14.00 - 16.00 Uhr 
sowie Donnerstag 14.00 - 17.30 Uhr)

b) der Stadtverwaltung Bornheim
 Stadtplanung und Liegenschaftsamt, Zi.Nr. 407, Rathaus-

str. 2, 53332 Bornheim, während der Dienststunden (Mon-
tag bis Freitag 8.00 - 12.30 Uhr, Montag bis Mittwoch 
14.00 - 16.00 Uhr, Donnerstag 14.00 - 17.30 Uhr) 

Öffentliche Bekanntmachung der  
1. Ergänzungsanordnung zur vorläufigen  

Besitzeinweisung der Bezirksregierung Köln für das 
Flurbereinigungsverfahren Bornheim-Roisdorf

Die Tage werden kürzer und die Abende kühler. Da zündet so 
mancher gern ein wärmendes Feuer an, das flackernd und knis-
ternd für herbstliche Romantik sorgt. Damit Gefahren und Be-
lästigungen vermieden werden, weist die Stadt Bornheim auf 
einige Regeln hin: 

Erlaubt sind private Feuer nur in handelsüblichen Feuerschalen 
und Feuerkörben bis maximal einen Meter Durchmesser; diese 
gelten als „nicht genehmigungsbedürftige Anlagen“ für soge-
nannte Gemütlichkeitsfeuer.

Als Brennstoff ist nur trockenes, naturbelassenes, stückiges 
Holz zu verwenden, zum Beispiel Scheitholz, kurze Äste, unbe-
handeltes Palettenholz sowie Presslinge in Form von Holzbri-
ketts. Um das Feuer anzufachen, kommen ausschließlich Holz-
späne oder Kohlen- bzw. Grillanzünder in Frage. „Brandbe-
schleuniger“ wie Benzin, Spiritus oder Verdünnung sind auf-
grund der Explosionsgefahr verboten.

Verbrannt werden darf nur trockenes Holz

Auf keinen Fall darf man Abfälle verbrennen. Dies gilt für Gar-
tenabfälle wie Rasenschnitt, frischen Baum- und Strauchschnitt 
oder Laub gleichermaßen wie für Abfälle aus gestrichenem, la-
ckiertem oder mit Holzschutzmitteln behandeltem Holz, mit 
Teer oder Dachpappe verunreinigtem Abbruchholz, Sperrholz, 
Spanplatten oder Faserplatten.

Außerdem ist sicherzustellen, dass das Feuer einen ausreichen-
den Abstand zu Gebäuden und brandgefährdeten Materialien hat. 
Als Richtwert gelten mindestens drei bis fünf Meter. Die Feuer-
stelle muss man bis zum Erlöschen der Glut beaufsichtigen und 
bei stärkerem Wind unverzüglich löschen oder gar nicht erst in 
Betrieb nehmen, um die Brandgefahr durch Funkenflug zu ver-
meiden. Gleiches gilt bei anhaltender Trockenheit. Auch muss 
man darauf achten, dass die Nachbarschaft weder gefährdet noch 
belästigt wird, indem etwa Qualm und Rauch in Wohnräume ein-
dringt. Zur eigenen Sicherheit sollten man Löschmittel wie Feuer-
löscher, Sand oder Wasser griffbereit in der Nähe haben.

Bußgeld bis zu 5.000 Euro

Verstöße gegen diese Regeln können als Ordnungswidrigkeit 
mit einer Geldbuße von bis zu 5.000 Euro geahndet werden. Wer 
sich durch Feuer im Freien belästigt fühlt, wendet sich an das 
Bürger- und Ordnungsamt unter 02222/945-161 oder – außer-
halb der städtischen Dienstzeiten – an die Polizei Bornheim un-
ter 0228/155 811. 

Weitere Informationen rund um das Thema gibt es auf der städ-
tischen Homepage unter www.bornheim.de/rathaus/umwelt-
agenda-und-fairtrade/umwelt-in-bornheim/haeufige-fragen/ver-
brennung-von-gartenabfaellen-lagerfeuer-und-feuerschalen.
html. Dort findet man auch das „Merkblatt zur Benutzung von 
Feuerschalen und Feuerkörben“.

So gerät das Herbstfeuer  
nicht außer Kontrolle

Um Gefahren zu vermeiden, muss man Regeln einhalten



Amtliche Bekanntmachungen

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim
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c) der Stadtverwaltung Bonn
 Amt für Bodenmanagement und Geoinformation, Bonn Stadthaus, 

Berliner Platz 2, Aufzug 2, Etage 6B (Montag und Donnerstag 8.00 - 
18.00 Uhr sowie Dienstag, Mittwoch und Freitag 8.00 - 13.00 Uhr)

d) der Bezirksregierung Köln, Dezernat 33 
 Außenstelle Blumenthalstr. 33, 50670 Köln, Zimmer B 347, Montag 

bis Freitag 8.00 - 15.00 Uhr 

3.  Innerhalb von drei Monaten, vom ersten Tag der Bekanntgabe dieser Be-
sitzeinweisung an gerechnet, können mangels einer Einigung zwischen 
den Vertragspartnern bei der Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, fol-
gende Festsetzungen beantragt werden:

a) angemessene Verzinsung einer evtl. vom Eigentümer zu leistenden 
Ausgleichszahlung durch den Nießbraucher (§ 69 S. 2 FlurbG),

b) Erhöhung oder Minderung des Pachtzinses oder anderweitiger Aus-
gleich infolge eines eventuellen Wertunterschiedes zwischen dem al-
ten und neuen Pachtbesitz (§ 70 Abs. 1 FlurbG),

c) Auflösung des Pachtverhältnisses infolge wesentlicher Erschwernis 
der Bewirtschaftung des neuen Pachtbesitzes (§ 70 Abs. 2 FlurbG). 

Die Anträge zu 3a) bis 3b) können von den beiden Vertragspartnern, der 
Antrag zu 3c) kann nur vom Pächter gestellt werden (§ 71 FlurbG). 

4. Die Grenzen der neuen Grundstücke sind für das gesamte Flurbereini-
gungsgebiet in die Örtlichkeit übertragen worden. Die neue Feldeintei-
lung wurde den Beteiligten des Flurbereinigungsverfahrens Bornheim-
Roisdorf in Verbindung mit der Bekanntgabe des Flurbereinigungspla-
nes in den Offenlegungsterminen vom 09.05.2016 bis 11.05.2016 in der 
Zeit 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr und am 
12.05.2016 in der Zeit 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr offengelegt und erläutert 
und auf Antrag in der Örtlichkeit angezeigt. Es wird darauf hingewiesen, 
dass verlorengehende Grenzzeichen nicht wiederhergestellt werden.

Gründe:

Der Erlass der 1. Ergänzungsanordnung zur vorläufigen Besitzeinweisung 
ist gemäß § 65 FlurbG zulässig und gerechtfertigt, um die tatsächliche 
Überleitung in den neuen Zustand durchzuführen. Die Voraussetzungen für 
den Erlass dieser 1. Ergänzungsanordnung zur vorläufigen Besitzeinwei-
sung liegen vor, da die Grenzen der neuen Grundstücke in die Örtlichkeit 
übertragen worden sind, endgültige Nachweise für Fläche und Wert vorlie-
gen und das Verhältnis der Abfindung zu dem von jedem Beteiligten Ein-
gebrachten feststeht. Diese tatbestandsmäßigen Voraussetzungen des § 65 
FlurbG sind im Flurbereinigungsverfahren Bornheim-Roisdorf gegeben. 

Aufgrund von Einwendungen gegen den Zuteilungsentwurf und wegen der 
durch die Schlussvermessung der L 183n veränderten Grundstücke sind 
Anpassungen im Flurbereinigungsplan notwendig geworden. Der Erlass 
der 1. Ergänzungsanordnung zur vorläufigen Besitzeinweisung dient dem 
Interesse der Beteiligten und dem öffentlichen Interesse.

Die von den Änderungen betroffenen Teilnehmer haben mit der Vorlage 
des Flurbereinigungsplanes einen Nachweis über die neue Feldeinteilung 
erhalten. Im Rahmen der Vorlage des Flurbereinigungsplanes lagen die 
Nachweise für die Betroffenen offen und wurden ihnen erläutert. Die neue 
Feldeinteilung wurde den Beteiligten auf Wunsch an Ort und Stelle erläu-
tert. 

Die Zulässigkeit des Erlasses der Überleitungsbestimmungen folgt aus den 
§§ 65 Abs. 2 und 62 Abs. 2 FlurbG. Der Vorstand der Teilnehmergemein-
schaft der Flurbereinigung Bornheim-Roisdorf ist gehört worden. Die in 
Ziffer 3 aufgeführten Anträge entsprechen den §§ 69 - 71 FlurbG.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese 1. Ergänzungsanordnung zur vorläufigen Besitzeinweisung 
kann innerhalb eines Monats nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung Wi-
derspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich bei der
Bezirksregierung Köln, Dezernat 33
50606 Köln

oder zur Niederschrift bei der
Bezirksregierung Köln, Dezernat 33
Blumenthalstraße 33, 50670 Köln

unter Angabe des Aktenzeichens einzulegen. Sofern Sie über eine qualifi-
zierte elektronische Signatur nach § 2 Nummer 3 des Signaturgesetzes vom 
16. Mai 2001 (BGBl. I S. 876) in der jeweils geltenden Fassung verfügen, 
können Sie den Rechtsbehelf auch elektronisch einlegen. Näheres hierzu 
entnehmen Sie bitte der Internet-Seite www.bezreg-koeln.nrw.de unter 
dem Suchbegriff EGVP.

Hinweise:
• Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere techni-

sche Rahmenbedingungen zu beachten. Die besonderen technischen 
Voraussetzungen sind unter www.egvp.de aufgeführt. 

• Falls die Frist durch eine bevollmächtigte Person versäumt werden 
sollte, würde deren Verschulden dem Vollmachtgeber zugerechnet 
werden.

Anordnung der sofortigen Vollziehung: 
Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung -VwGO- in der 
Fassung vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 08.08.2014 (BGBl. I S. 890), wird die sofortige Vollziehung des vorge-
nannten Verwaltungsaktes angeordnet mit der Folge, dass Rechtsbehelfe 
gegen den Verwaltungsakt keine aufschiebende Wirkung haben. 

Gründe:

Es liegen auch die Voraussetzungen für die Anordnung der sofortigen Voll-
ziehung der vorläufigen Besitzeinweisung gem. § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO 
vor. Nach dieser Vorschrift kann die sofortige Vollziehung angeordnet wer-

den, wenn sie im öffentlichen Interesse oder im überwiegenden Interesse 
von Beteiligten liegt. Die bereits oben dargelegten Gründe einer 1. Ergän-
zungsanordnung zur vorläufigen Besitzregelung rechtfertigen zugleich den 
Sofortvollzug. Insbesondere liegt es im öffentlichen Interesse, dass eine zü-
gige und ordnungsgemäße Abwicklung des Flurbereinigungsverfahrens er-
reicht und die Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen sicherge-
stellt wird. Der tatsächliche Besitzübergang lässt sich durch die ineinander-
greifenden Besitzregelungen des Flurbereinigungsplanes nur gleichzeitig 
für alle Beteiligten des Verfahrens gemeinsam durchführen. Diese allge-
meinen Vollzugsinteressen überwiegen das Interesse von Widerspruchs-
führern an der aufschiebenden Wirkung der von ihnen möglicherweise er-
hobenen Rechtsbehelfe.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann die Wiederherstel-
lung der aufschiebenden Wirkung gemäß § 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichts-
ordnung -VwGO- beantragt werden bei dem  

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen
-  9a Senat (Flurbereinigungsgericht) -
Aegidiikirchplatz 5
48143 Münster

Der Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung kann auch 
in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektro-
nischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und Finanzgerich-
ten im Lande Nordrhein-Westfalen – ERVVO VG/FG – vom 07.11.2012 (GV. 
NRW. Seite 548) in der jeweils geltenden Fassung eingereicht werden. Das 
elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten elektronischen Sig-
natur nach § 2 Nummer 3 des Signaturgesetzes vom 16. Mai 2001 (BGBl. I 
S. 876) in der jeweils geltenden Fassung versehen sein und an die elektroni-
sche Poststelle des Oberverwaltungsgerichtes übermittelt werden. Näheres 
hierzu entnehmen Sie bitte der Internet-Seite http://www.ovg.nrw.de unter 
dem Punkt Elektronischer Rechtsverkehr.

Hinweise:
• Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere techni-

sche Rahmenbedingungen zu beachten. Die besonderen technischen 
Voraussetzungen sind unter www.egvp.de aufgeführt. 

• Falls die Frist durch eine bevollmächtigte Person versäumt werden 
sollte, würde deren Verschulden dem Vollmachtgeber zugerechnet 
werden.

  Im Auftrag
(LS)  gez. Kopka 
  (Kopka, ORVR)

Hinweis: Diese öffentliche Bekanntmachung finden Sie auch auf der In-
ternetseite der Bezirksregierung Köln: http://www.bezreg-koeln.nrw.de/
brk_internet/verfahren/33_flurbereinigungsverfahren/index.html


